
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dauerparkausweise der Stadtbus Lemgo Marketing GmbH (SLM) 
(Stand: 01. April 2025) 

 

Allgemeine Bestimmungen 
Der Vertrag wird rechtskräftig durch Unterschrift des Kunden und Übergabe des Dauerparkausweises. Der Kunde hat die 
Vertragsdaten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Datenänderungen, wie neue Anschrift, Telefonnummer oder 
Bankverbindung, sind der SLM unverzüglich mitzuteilen. 
Der durch die SLM ausgegebene Dauerparkausweis bleibt grundsätzlich in deren Eigentum und ist nach Vertragsablauf 
an diese unverzüglich zurückzugeben. 
 
Dauerparkausweis 
Die Stadtwerke Lemgo GmbH ist Eigentümerin und Betreiberin der Parkpalette Bruchweg, der Parkhäuser Wüste und 
Klinikum sowie des Parkplatzes Langenbrücker Tor. Namens und für Rechnung der Stadtwerke Lemgo GmbH überlässt 
die SLM dem Parkkunden nach Können und Vermögen einen unbestimmten Stellplatz für die Einstellung von einem 
PKW in einer der zuvor genannten Parkanlage. Im Parkhaus Klinikum besteht die Möglichkeit einen festen Stellplatz zu 
mieten. Darüber hinaus besteht kein Anspruch des Kunden, jederzeit einen freien Parkplatz zu erhalten. Der Parkkunde 
erhält einen von der SLM auszustellenden Dauerparkausweis, der nur für die zuvor gewählte Parkanlage gilt.  
 
Zahlungsweise und Mindestmietdauer 
Das Abonnement beginnt am 01. des Folgemonats. Ein Vertragsbeginn im laufenden Monat ist nur im STADTBUS-
Zentrum gegen anteilige Barzahlung bzw. Electronic Cash möglich. Beginnt das Abonnement im Laufe des Monats, wird 
für diesen Monat der anteilige Betrag des jeweiligen Parktarifs pro Kalendertag (einschließlich Samstag und Sonntag) 
berechnet.  
 
Abonnement 
Für die Teilnahme am Abonnement ist Voraussetzung, dass der SLM eine Einzugsermächtigung erteilt wird. Der 
Monatsbeitrag wird monatlich im Voraus vom Konto per Lastschrift abgebucht. Maßgebend für den Abbuchungsbetrag 
ist der jeweilige Tarif der gewählten Parkanlage. 
Der Kunde verpflichtet sich, den monatlichen Einzugsbetrag auf dem angegebenen Konto zum jeweiligen Monatsbeginn 
bereitzuhalten. Der Parkkunde gerät in Verzug, wenn die monatliche Abbuchung nicht eingelöst wurde. Ist eine 
Abbuchung nicht möglich und wird der Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen 
beglichen, kann die SLM fristlos kündigen und das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung aufheben. Nach zweimaliger 
Zahlungsaufforderung wird das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet. Der SLM entstehende Kosten (Rücklastschriften, 
Mahngebühren und -verfahren) gehen zu Lasten des Kunden.  
Durch die Kündigung wird der Dauerparkausweis ungültig und muss unverzüglich an die SLM zurückgegeben werden; 
der monatliche Einzugsbetrag ist bis zur Rückgabe des Dauerparkausweises weiter zu zahlen. Die SLM behält sich vor, 
den Mietzins für einen Stellplatz durch einfache schriftliche Erklärung unter Wahrung einer angemessenen Frist zu 
erhöhen. 
 
Sonstige Bestimmungen für die Parkplätze „Langenbrücke Tor“ und „Bleiche“ 
Bei Benutzung des Dauerparkplatzes ist der Dauerparkausweis gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe des Fahrzeugs 
zu legen. Der Dauerparkausweis gilt nur für die auf der Vorderseite des Dauerparkausweises angegebene Parkanlage. 
Dem Kunden wird jährlich ein neuer Dauerparkausweis zugeschickt. Der abgelaufene Dauerparkausweis ist unmittelbar 
an die SLM zurückzugeben. Ohne Parkausweis muss ein Parkschein gezogen und ausgelegt werden.  
 
Der ruhende Verkehr auf den Parkflächen der Stadtwerke Lemgo GmbH wird von der Unteren Verkehrsbehörde der Alten 
Hansestadt Lemgo überwacht. Nicht gültige im Umlauf befindliche Karten werden der Alten Hansestadt Lemgo, Untere 
Verkehrsbehörde, gemeldet. 
 
Bestimmungen bei Verlust 
Bei Zerstörung oder Verlust des Dauerparkausweises werden für das Ausstellen einer neuen Karte 15 Euro berechnet 
 
Dauer und Kündigung 
Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem angegebenen Datum und wird für unbestimmte Zeit geschlossen. Die 
Mindestmietdauer beträgt 6 Wochen. Das Vertragsverhältnis kann nach der Mindestmietdauer zum Ende des Monats 
(spätestens am letzten Werktag des Monats) gekündigt werden, wenn dazu der jeweils gültige Dauerparkausweis mit der 
Kündigung abgegeben wird. Das Vertragsverhältnis kann außerdem fristlos gekündigt werden, wenn der Parkkunde 
vertragswidrig handelt, die Einstell- und Benutzungsbedingungen nicht beachtet oder gegen polizeiliche und 
ordnungsbehördliche Vorschriften verstößt. 
 
Haftung 
Der Parkkunde hat für alle durch ihn selbst, seine Beauftragten oder sein Fahrzeug verursachten Schäden aufzukommen. 
Der Parkkunde ist verpflichtet, einen solchen Schaden unverzüglich und vor Verlassen der Parkanlage der Polizei 
anzuzeigen. Die SLM und Stadtwerke Lemgo GmbH haften nicht für Schäden, die selbst, durch andere Parkkunden oder 
sonstige dritte Personen zu vertreten sind. 
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Informationsblatt nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

für Verträge zur Nutzung der Bus- und Parkhausdauerkarten 
 

Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese stärkt die Rechte der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für die Stadtbus Lemgo Marketing 
GmbH von besonderer Bedeutung. Hiermit kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit: 
 
Verantwortliche*r:  

 

Stadtbus Lemgo Marketing GmbH, 

Mittelstraße 131-133 
32657 Lemgo  

Datenschutzbeauftragte*r:  
 

Datenschutzbeauftragte*r der Stadtbus Lemgo Marketing GmbH: 
datenschutz@stadtwerke-lemgo.de  

Zweck und Notwendigkeit:  
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Erfüllung eines bestehenden Vertragsverhältnisses. 
Dabei verarbeiten wir folgende Daten: 

 Persönliche Angaben (Name, Anschrift und Telefon) 

 Bankdaten (IBAN, BIC, Bank, Kontoinhaber) und Zahlungsinformationen  
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke (z. B. Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Verarbeitung auf der Basis Ihrer Einwilligung gegeben.  

Rechtsgrundlage:  
 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage der  

 Datenverarbeitung zur Erfüllung Ihres Vertrags (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) 

 Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)  

 Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO)  
Kategorien personenbezogener 
Daten (nur ausfüllen, wenn Artikel 
14 zutreffend ist): 

 

Herkunft der 
personenbezogenen Daten (nur 
ausfüllen, wenn Artikel 14 
zutreffend ist): 

 

Empfänger/Kategorien von 
Empfängern:  

Innerhalb der Stadtbus Lemgo Marketing GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf ihre Daten, 
die diese für die Erfüllung der in dem Auftrag beschriebenen Zwecke brauchen. Die Stadtbus Lemgo 
Marketing GmbH darf nur dann an andere Personen oder Stellen personenbezogene Daten 
weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.  

Berechtigte Interessen:  
 

Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des 
Vertrags hinaus in zulässiger Weise zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten um 

 Ihnen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Verkehr und 
Mobilität zukommen zu lassen. 

 Rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten. 

 Straftaten anzuzeigen, aufzuklären oder zu verhindern. 

 Die IT-Sicherheit und den IT-Betrieb zu gewährleisten  
Übermittlung an ein Drittland / 
internationale Organisation:  

Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten ist nicht vorgesehen. 

Speicherdauer bzw. -kriterien: 
 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, 
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, deren – befristete – Weiterberarbeitung ist erforderlich zur: 

 Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die sich etwa aus dem 
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben können. Die darin 
vorgegebenen Fristen betragen bis zu zehn Jahren. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen gesetzlicher Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 
195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 
Jahren betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt  

Betroffenenrechte:  
 

Auskunftsrecht (Art. 15), Recht auf Berichtigung (Art. 16), Recht auf Löschung (Art. 17), Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20), 
Widerspruchsrecht (Art. 21), Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77)  

Widerruf:  
 

Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die Daten dürfen ab dem 
Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die 
Mitteilung per E-Mail an die E-Mail-Adresse datenschutz@stadtwerke-lemgo.de. Die Verarbeitung der 
Daten war bis zum Zeitpunkt des Widerrufes rechtmäßig.  

Profiling/automatisierte 
Entscheidungsfindung:  

Ein automatisiertes Profiling seitens der Stadtbus Lemgo Marketing GmbH findet nicht statt. 
Ein Profiling durch Dritte, z.B. durch Suchmaschinen im Internet kann nicht ausgeschlossen werden.  

 


